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Preisblatt « Unterbrochene Energielieferung» 
1. Beschrieb
Sie haben einen Brief zur Unterbrechung der Stromzufuhr erhalten? Trifft die Zahlung innerhalb der auf dem 
Brief angegebenen Frist bei der SWL Energie AG ein, benötigen wir keine Mitteilung.

Trifft die Zahlung nicht fristgerecht ein, wird die Stromzufuhr unterbrochen.

Damit wir die Stromzufuhr wieder einschalten können, bezahlen Sie bitte den Betrag (zahlbar nach Stromun-
terbrechung für Wiedereinschaltung), welcher auf dem Brief aufgeführt ist. Dieser beinhaltet einen Betrag, 
welchen wir als Depot verwahren. Das Depot bleibt als Sicherheit bestehen und wird mit der Schlussrechnung, 
wenn Sie unser Versorgungsgebiet verlassen, verrechnet.

Nach dem Zahlungseingang bei der SWL Energie AG erfolgt die Wiedereinschaltung von Montag bis Freitag, 
während unseren Öffnungszeiten, ohne Feiertage am selben Tag.

2. Preise
Die Unterbrechung einer Energielieferung bedeutet erhöhten Aufwand im Inkassoprozess, der administrativen 
Vorbereitung, in der Kommunikation mit Kunden, der technischen Umsetzung der Unterbrechung und späteren 
Wiedereinschaltung sowie der Dokumentation der Vorgänge.

Der Aufwand zur Unterbrechung einer Energielieferung und Wiedereinschaltung der Energielieferung erfolgt 
kostenbasiert, wird jährlich überprüft und die entsprechenden Kosten bei Bedarf angepasst.

Total
inkl. MwSt.

Unterbrechung Strom fern in CHF 100.00

Unterbrechung Strom vor Ort in CHF 300.00

Die Wiedereinschaltung der unterbrochenen Stromlieferung erfolgt zwingend durch die SWL Energie AG. 
Zuwiderhandlungen sind strafbar und werden zur Anzeige gebracht.

Die Haftung für jegliche Art von Personen-, Sach- und weiteren Schäden aufgrund der Unterbrechung Ihres 
Anschlusses ist ausgeschlossen.


